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BERICHTIGUNGEN

Berichtigungen zur Richtlinie des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung vieh
seuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit

Rindern und Schweinen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 121 vom 29. Juli 1964)

Seite 1977/64, erster Erwägungsgrund :

anstatt :

. eine ähnliche Verordnung ist für Rindfleisch
vorgesehen ; . . ."

muß es wie folgt heißen :

„ . . . die Verordnung Nr. 14/64/EWG des Rates
über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Rindfleisch ist bereits in Kraft
getreten ; . .

Seite 1977/64, zweiter Erwägungsgrund :
anstatt :

„ . . . die für Rindfleisch vorgesehene Verordnung
muß es wie folgt heißen :

„ . . . die Verordnung Nr. 14/64/EWG des Rates

Seite 1978/64, letzter Erwägungsgrund :

Dieser Erwägungsgrund ist zu streichen.

Berichtigungen zu der Richtlinie des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung
gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit

frischem Fleisch

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 121 vom 29. Juli 1964)

Seite 2013/64, erster Erwägungsgrund :

anstatt :

„ . . . eine ähnliche Verordnung ist für Rindfleisch
vorgesehen."

muß es wie folgt heißen :
„ . . . die Verordnung Nr. 14/64/EWG des Rates
über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Rindfleisch ist bereits in Kraft
getreten."

Nach dem Wort „Ecken" sind die Wörter „und
Kanten" einzufügen.

Seite 2019/64, Anlage I , Kapitel IV, Ziffer 11 ,
Buchstabe a) :

Das Wort „Seuche" ist durch das Wort „Tier
seuche" zu ersetzen .

Seite 2020/64, Anlage I, Kapitel VI, Ziffer 25 :
Das Wort „suchen" ist durch das Wort „unter
suchen" zu ersetzen."

— Seite 2020/64, Anlage I, Kapitel VI, Ziffer 25,
Buchstabe b), Zeile 3 :

Das zweite Wort muß richtig „Retropharyngei"
heißen .

— Seite 2013/64, zweiter Erwägungsgrund :

anstatt :

„ . . . die für Rindfleisch vorgesehene Verordnung . . ."

muß es wie folgt heißen :

„ . . . die Verordnung Nr. 14/64/EWG des Rates . .

— Seite 2014/64, Artikel 2, Buchstabe c) :
Nach dem Wort „Bauch" ist ein Bindestrich zu
setzen.

— Seite 2021/64, Anlage I , Kapitel VI, Ziffer 26,
Abschnitt A, Buchstabe a), fünfter Gedankenstrich :
Das Wort „seriösen" ist durch das Wort „serösen"
zu ersetzen.

— Seite 2021/64 , Anlage I , Kapitel VI, Ziffer 26,
Abschnitt B :

Das Wort „Gallengänge" ist durch das Wort „Haupt
gallengänge" und das Wort „Spieghelschen" durch
das Wort "Spigelschen" zu ersetzen.

— Seite 2018/64, Anlage I, Kapitel II , Ziffer 2, Buch
stabe e), Absatz 2 :


